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-i- 2.3.4. Die Anforderungen an die Bswoiswürdigung beim Abschluß 
der Ernittlungsvorfahrens

Die Bewo isv.'ü rd loung ist eine stnndloo Auf riebe jdsr_Dearbeittmn
des Ernittlungsvor fahre ns . Von der Einschätzung des Ersthin- 
iveises beginnend und sich bei der Beurteilung eines jeden 
neu gesicherten Beweismittels fortsetzend ist die Begründung 
und Entwicklung des vorläufigen Rekonstruktionsbildes Aus
druck und Bestandteil der ständigen Einschätzung der Beweis
lage durch den Untersuchungsführer in Verlaufe der Bearbei- 

* tung des Ermittlungsverfahrens. Dennoch kommt der abschlicßen- 
den Beweiswürdlguno in mehrfacher_ Hinsicht eine eicjonstünd igp 
Bedeutuno zu.

Sie ist irr. Unterschied zur bisherigen ßOHioisvjüräigunci 
vor allem durch die Notwendigkeitce^j^änt, die Entscheidung
des Untersuchungsorgans über den Abschluß des Ermittlungs-

/(Of1 fätfr; <*ltVerfahrens zu begründen. Im E'rsg'eJBnis der Bev;eisi-vü r d ig u ng 
ist nunmehr zu entscheiden, welche der strefverf obrer,srecht- 
liehen Alternativen dse^Abschluscos des Ermittlungsver- 
fahre ns bog rund bar^fjad#' und welche konkreten Handlung?- i

i Wir verweised-iu den strafverfohrensrechtlichen Bestimmungen 
Ober den Abschluß dos Ermittlungsverfahrens und den grund
sätzlichen Erfordernissen des Zusammenwirkens mit dem Staats
anwalt und Gericht in der Abschlußphase auf die einschlägi
ge strafverfahrensrechtliche Literatur sowie insbesondere 
auf die Forschungsergebnisse von Coburger/Grathenouer/
Klamt über "Rechtliche und politisch-operative Voraussetzungen 
und Maßnahmen zur Verwirklichung der strafrechtlichen Ver
antwortlich!: eit von Bürgern nichtsozialistischer Staaten 
und Westberlin für dio von ihnen begonnenen Staatsver
brechen und sonstigen politisch-operativ bedeutsamen Straf
taten sowie ihre strikte Beachtung und offensive Durchsetzung 
durch das r-ifS" . Die darin unter der Spezifik der Bearbeitung 
von Ermittlungsverfahren gegen Ausländer dargestollten 
rechtlichen Regelungen über den Abschluß des Ermittlungs
verfahrens sowie die herausgearbeiteten Hinweise über das 
Zusammenwirken nit dem Staatsanwalt und dem Gericht sind 
von allgemeinnülticer Bedeutung.
Vgl. "Lehrbuch Strafverfohrensrecht", a. a. 0., S. 285 - 2Q3 
sowie Herrnann/Ley "Der Abschluß des Ermittlungsverfahrens" 
MdI—Publikstionsabteilung 1973 sowie 
Fortsetzung der Fußnote 1 auf der folgenden Seite


